
Anlage A zur V/0207/2023 
Kurzüberblick 

In der aktuellen Situation des Fachkräftemangels in der Kindertagesbetreuung ist die Belastung 
für alle Beteiligten ausgesprochen hoch. Erziehungsberechtigte und Kinder können nicht auf ver-
lässliche Betreuung zurückgreifen, Fachkräfte arbeiten unter belastenden Bedingungen. Es wer-
den Ansätze für den Umgang damit skizziert. Zum einen muss die akute Mangelsituation mög-
lichst verträglich gestaltet werden, zum anderen muss das System der Kindertagesbetreuung 
stabilisiert werden. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Der Bundesgesetzgeber hat für den Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in  
Deutschland einen gesetzlichen Rechtsanspruch geschaffen. Dieser Rechtsanspruch auf einen  
Betreuungsplatz gilt seit dem 1. August 2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr. Ab 2026 besteht auch ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. 
 
Die Stadt Münster greift die Pflichtaufgabe zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbe-
treuung in der Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in zwei Zielen 
auf. Zum einen ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 
Jahren sicherzustellen und weiterhin sollen Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder 
mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut werden. 
 

Mit dem Erreichen dieser Werte werden die ISM („Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmar-
ketingkonzept Münster“) Leitziele „Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, 
Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ und „Wir werden Münster zu einer Stadt mit 
höchster Lebens- und Erlebnisqualität mit hohem Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer 
Balance in der Stadtgesellschaft weiterentwickeln“ forciert. 

Die Vorlage verfolgt mit der Sicherung der akuten Notbetreuung und der perspektivischen Stabili-
sierung des Systems insbesondere auch die Amtsziele: 

 „Prävention“  
Wir gehen frühzeitig auf Kinder, Jugendliche und Familien zu, um ihnen unsere Unterstüt-
zung anzubieten. Wir wollen Prävention statt Reaktion.  

 „Chancengleichheit“ 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Familien gleiche Chancen haben. Wir wollen die In-
tegration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen fördern. 

 „Bildung ermöglichen – Leben lernen“  
Durch Erziehung, Bildung und Betreuung fördern wir Kinder, Jugendliche und Familien. 
Wir begleiten sie frühzeitig und kontinuierlich in ihren Bildungsbiografien – in der Familie, 
in der Kindertagesbetreuung, in der Schule sowie in Ausbildung und Beruf. Durch vielsei-
tige Angebote wie Eltern-, Familien- und Jugendbildung sichern wir gleiche Bildungschan-
cen von Geburt an.  

 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2023 enthalten? X Ja  Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan 2024 enthalten? X Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt? x Ja  Nein  teilw. 

Betriebskostenschüsse zu den Personalkosten an die Träger von Spielgruppen i. H. v. 81.120 €; 



Betriebskostenschüsse zu den Personalkosten an den Träger einer Notgruppe i. H. v. 122.540 €; 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan bei der o. g. Produkt-
gruppe veranschlagt.  

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Kindertagesbetreuung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

x vollständig 
freiwillig 

Die Kommune ist dazu verpflichtet, den Rechtsanspruch der Kinder auf Kindertagesbetreuung 
und zukünftig auf OGS-Betreuung zu erfüllen. Dieser Verpflichtung kommt sie durch den kontinu-
ierlichen Ausbau der Kindertagesbetreuung nach. Nun ist das wankende System zu unterstützen. 
Dazu werden Ansätze der Notbetreuung ebenso wie der Entlastung des Systems genutzt, damit 
die vorhandenen Betreuungsplätze möglichst verlässlich und umfassend zur Verfügung stehen.  

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Münster gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Nach aktuellen 
städtischen Vorausberechnungen könnte die Bevölkerung bis 2030 auf 334.774 Einwohner stei-
gen. Im Bereich der u3-Kinder wird eine Zunahme von 740 Kindern und im Bereich der ü3-Kinder 
eine Zunahme von 767 Kindern prognostiziert (V/0549/2021).  
Die demographische Entwicklung der Stadt Münster ist ein grundlegender Bestandteil der Kita-
ausbauplanung.  
 
Alle Maßnahmen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder orientieren sich an der kleinräumi-
gen Bevölkerungsprognose der Stadt Münster und sind darauf ausgerichtet, eine familienfreundli-
che Stadtentwicklung zu fördern. Dazu tragen insbesondere die bedarfsgerechte Schaffung von 
Kitaplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für ü3-Kinder und der Ausbau von u3-Plätzen bei. 
Den Familien sollen Kitas mit verschiedenen pädagogischen Schwerpunkten zur Verfügung ste-
hen. 
 

Im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitsfelder der Kindertagesbetreuung werden wichtige As-
pekte wie Barrierefreiheit, Inklusion, Sprachförderung und Qualifizierung differenziert berücksich-
tigt und unterstützen eine familienfreundliche Entwicklung in Münster. Weiterhin steht der Ausbau 
von Kindertagesbetreuungsangeboten im Einklang mit der Ausrichtung Münsters als führender 
Wirtschaftsstandort. 

 
 


	SMC_BM_VOTEXT5

